
Aargauische Volksinitiative 
„Arbeit und Weiterbildung für alle !“

Gestützt auf die §§ 64, 39 Abs. 2 und 4 (sowie 78 Abs. 1) der Aargauischen Kantonsverfassung (SAR 110.000) stellen die unterzeichnenden im Kanton Aargau stimmberech-
tigten Bürgerinnen und Bürger folgendes Initiativbegehren auf Erlass eines

Gesetzes betreffend kantonale Arbeitslosenhilfe (ALHG)
1. Zweck

§1	 1 Die Arbeitslosenhilfe fördert die Integration von Personen, die 
ohne Arbeit, jedoch voll- oder teilleistungsfähig sowie aus- oder 
weiterbildungsfähig sind.

	 2 Sie fördert den Verbleib von Personen, die stark von Arbeitslo-
sigkeit bedroht sind, im Arbeitsmarkt.

2. Anspruch

§2	 1 Die Leistungen der Arbeitslosenhilfe erfolgen ergänzend zu den 
Leistungen der Sozialversicherungen und der Sozialhilfe.

§3	 1 Anspruchsberechtigt sind Personen, die seit mindestens zwei 
Jahren ununterbrochen Wohnsitz im Kanton Aargau haben.

3. Leistungen

§4	 1 Die Arbeitslosenhilfe schafft und finanziert

	 a) Massnahmenplätze, die einen Beratungsanteil und einen Aus- 
oder Weiterbildungsanteil umfassen,

	 b) Arbeitsplätze für teilleistungsfähige Personen,

	 c) Präventivmassnahmen, die den Verbleib von stark durch Ar-
beitslosigkeit bedrohten Personen im Arbeitsmarkt ermöglichen.

	 2 Sie leistet Beiträge an Umschulungen sowie Aus- und Weiterbil-
dungen, welche die Chance der Reintegration in den Arbeitsmarkt 
erhöhen.

§5	 1 Die Arbeitslosenhilfe übernimmt Projektkosten für den Aufbau 
von 

	 a) Massnahmenplätzen, 
	 b) Arbeitsplätzen für teilleistungsfähige Personen,
	 c) Präventivmassnahmen. 

§6	 1 Die Arbeitslosenhilfe richtet bis zum Ende der Rahmenfrist im 
Sinne von Art. 9 AVIG, jedoch während längstens eines Jahres, 
Taggelder an Arbeitslose aus, die ihren Anspruch auf Entschädi-
gung aus der Arbeitslosenversicherung ausgeschöpft haben. Die 
Taggelder entsprechen dem Minimaltaggeld der Arbeitslosenver-
sicherung.

4. Organisation

§7	 1 Die kantonale Amtsstelle im Sinne von Art. 85 AVIG ist zuständig 
für den Vollzug des ALHG.

	 2 Der Regierungsrat bezeichnet die kantonale Amtsstelle.

§8	 1 Der Regierungsrat kann Aufgaben der ALHG-Vollzugsorgane 
an private und öffentliche Träger übertragen.

5. Finanzierung

§9	 1 Die Kosten werden vom Kanton getragen.

6. Schlussbestimmungen

§10	 1 Der Regierungsrat regelt den Vollzug dieses Gesetzes durch 
Verordnung. 

§11	 1 Nach Annahme der Gesetzesinitiative durch das Volk wird das 
Gesetz innert eines Jahres durch den Regierungsrat in Kraft 
gesetzt. Es ist in der Gesetzessammlung zu publizieren.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde des Kantons Aargau wohnen. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, unter-
zeichnen es handschriftlich. Wer unbefugt an einem Initiativbegehren teilnimmt oder das Ergebnis einer Unterschriftensammlung fälscht, macht sich nach Art. 282 des Schweizerischen Strafgesetzbu-
ches strafbar. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt, macht sich nach Art. 281 StGB strafbar.

Postleitzahl:  _____________	 Politische Gemeinde (Ort):  __________________________________

Initiativkomitee
Die nachstehend aufgeführten Personen bilden das Initiativkomitee und sind 
berechtigt, die Volksinitiative mit einfachem Mehr zurückzuziehen: Gerhard 
Bialek, Buchs; Reto Bleisch, Safenwil; Max Chopard-Acklin, Nussbaumen; Silvia 
Dell’Aquila, Aarau; Walter Eich, Oftringen; Kurt Emmenegger, Baden; Viviane 
Hösli, Zofingen; Alex Ineichen, Turgi; Jürg Keller, Tägerig; Katharina Kerr, Aarau; 
René Lappert, Strengelbach; Renato Mazzocco, Aarau; Christian Suter, Aarburg; 
Andy Vogt, Baden.

Veröffentlicht im Amtsblatt des Kantons Aargau vom 27.01.2012  -  Ablauf der 
Sammelfrist  27.01.2013

Ganz oder teilweise ausgefüllte Unterschriftenbogen bitte einsenden an: 

Aarg. Gewerkschaftsbund 
Bachstrasse 43 / Postfach 2217 
5001 Aarau

Spendenkonto PC 50-1413-8

Weitere Unterschriftenbogen unter www.agb.ch

Bescheinigung: 

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ….....….. 
(Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in aargauischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähn-
ten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:
			 
	 Amtsstempel
Datum: _________________   Ort:	 ________________________	

Amtliche Eigenschaft: 	__________________________________

Unterschrift: 	__________________________________________
 

Nr. Name 
handschriftlich und leserlich

Vorname Jahrgang Wohnadresse 
Strasse und Hausnummer

Unterschrift
eigenhändig

Kontrolle
leer lassen

1

2

3

4

5

6

Unterstützende Organisationen
Vereinigung Aargauischer Angestelltenverbände VAA, Travail.Suisse Aargau, Syna,
Aarg. Lehrerinnen- und Lehrerverband alv, SP Aargau, Grüne Aargau, Juso Aargau
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Aarg. Gewerkschaftsbund
Bachstrasse 43
Postfach 2217
5001 Aarau

 

Aargau für alle !
Statt Deregulierung, Privatisierung und Steu-
ergeschenke für Unternehmen und Reiche 
braucht es
•	 Massnahmen für den Erhalt von Arbeitsplät-

zen und die Minderung der Folgen von Ar-
beitslosigkeit,

•	 eine aktive Wirtschaftspolitik um eine zu-
kunftsgerichtete und wertschöpfungsstarke 
Industrie und damit Arbeitsplätze zu erhalten,

•	 starke Sozialwerke, die die Menschen gegen 
Arbeits- und Einkommensverlust absichern 
und eine rasche Wiedereingliederung in den 
Arbeitsmarkt aktiv fördern,

•	 Investitionen in Bildung und Gesundheit,
•	 Massnahmen für die Gleichstellung der 

Geschlechter und die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie,

•	 Massnahmen für die Energieeffizienz und 
Investitionen in erneuerbare Energien, um 
die Energiewende und zusätzliche Arbeits-
plätze zu schaffen.
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